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Aulsätze

Prof. Dr' Heribert Heckschen - Virtuetle Gesetlschafterversammlungen - Spannende Aufgabe für die Gestattungspraxis

Die Corona*Zeit hat zu elnem enormen Digjtalisierungsschub, insbesondere auch im juristischen Bereich, speziell dort im gesellschaftsrechtlichen
Bereich, geführt. Nach Auslaufen der coronabedingten Speziatgesetzgebung wurden inzwischen für einzelne Rechtsträger dauerhaft virtuelle Ver-
sammtungsformen ermöglicht. Eine vertiefte Diskussion zur Frage, inwieweit diese zu Präsenzformen funktionsäquivalent sind und welche
Schwachstetlen sich ergeben, hat bisher kaum stattgefunden. Der Beitrag analysiert die derzeitige Rechtstage und zeigt vor allem für dje Gestal-
tungspraxis auf, wo neben Vorteilen auch problembereiche virtue[er Formate tiegen. .,

Podium

RADr'.Thomas sonnenberg / RA Peter Rempp- Der Deutsche Bundestag hat das Hinweisgeberschutzgesetz beschlossen - was hat sichgeändert, worauf ist ab Mai 2023 zu achten und was ist noch ungeklärt?
Än.1612'2022hat der Bundestag das Gesetz zur umsetzung der EU-whistteblower-Richtlinie (RL tEUl 201gng37l nach erfolgter Beschtussemp-
lehlung durch den Rechtsausschuss, die nur zwei Tage zuvor erging (BT-Drucks. 20/4g09 v.14,i2.2022),in zweiter und dritter Lesung verabschie-

*Ij::^d::lttne Umsetzungsgesetz trägt den Titel ,,Gesetz für einen besseren Schutz hinweisgebender personen" bzw. den Kurztitel ,,Hinweis-wucrnLrrulzgesek" ("HinSchG"). Dabei haben sich noch einmaI mehrere erhebliche Anderungen gegenüber dem Regierungsentwurf aus dem Juti2022 ergeben.
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Entscheidungen
EuGH: Missbrauch einer beherrschenden Stellung - Ausschließlich-

keitsklauseln in Vertriebsverträgen müssen geeignet sein, Verdrän-

gungswirkungen zu entfalten (19.1.2023 - C-680/20)

EuGH: Dobeles HES - Eine staatliche Beihilfe kann nicht durch eine

gerichtliche Entscheidung eingeführt werden
(12.1 .2023 - C-702120, c-17 /21)'

BGH: Arzneimittelbestelldaten - EuGH-Vorlage zur Klagebefugnis

von M itbewerbern bei DSGVO-Verstößen ( 1 2. 1 .20 23 - I ZR 223 / 1 9)

Verwaltung
EU-Kommission: Überarbeitung der Regeln zum Zahlungsvezug -
EU-Kommission leitet öffentliche Konsultation ein

BKartA: Verfahrenseinleitung gegen PayPal

Aq3fsäitze

Dr. Ulrike Binder, RAin

BB-Rechtsprechungsreport zur Hauptversammlung
2022

Der Beitrag gibt im Anschluss an den Bericht in 882022,195ff ei-
nen Überblick über die wesentliche Rechtsprechung zu Fragen zur
Hauptversammlung von Aktiengesellschaften, die im Jahr 2022
veröffentlicht wurde. ln den Betrachtungszeitraum fielen eine
wichtige BGH-Entscheidung zum Vorstandsbericht beim Bezugs-

rechtsausschluss sowie eine Reihe von OLG-Entscheidungen zu ver-
schiedenen Themen. lnsgesamt war die Anzahl der veröffentlichten
Entscheidungen geringer als in den Vorjahren. Das dürfte daran lie-
gen, dass aufgrund der Corona-Pandemie Hauptversammlungen
2020 und 2021 und teilweise auch 2022 virtuell auf der Grundlage
des COVMG stattfanden und Beschlüsse nur eingeschränkt anfecht-
bar waren.

Philippe Heinzke. LL.M., RA

Data Act: Auf dem Weg zur europäischen
Datenwirtschaft
Mit der europäischen Datenstrategie hat die Kommission die
Grundlagen für ein europäisches Großprojekt gelegt. Erklärtes Ziel
ist es, die EU zur führenden datengestützten Gesellschaft zu entwi-
ckeln. Nach der Zielvorstellung der Kommission soll es Unterneh-
men erleichtert werden, Daten innerhalb der EU branchenübergrei-
fend zu teilen. Hierdurch sollen die wirtschaftlichen Potentiale von
Daten gehoben werden. Die Strategie stützt sich auf zwei Säulen:
Technologieförderung und Regulierung. Durch europäische Förder-
programme sollen die technischen Grundlagen für supranationale
Datenräume gelegt werden. Parallel soll durch ein neues Daten-
recht ein regulatorischer Rahmen geschaffen werden. Dieses
nimmt nun mit dem Entwurf des Data Act und dem kürzlich in
Kraft getretenen Data Governance Act Konturen an. Der neue
Rechtsrahmen läutet einen paradigmenwechsel ein und verschiebt
den Fokus vom Datenschutz auf den Datentausch. Der Beitrag stellt
die Grundprinzipien des Data Act vor und erläutert die vorgesehe-
nen Mechanismen zum Zugang und zur Nutzung von Daten.

frntse helduargen

BGH: Herstellergarantie lV - Zur pflicht von lnternethändlern, über
Herstellergarantien zu informieren
(10.1 1.2022 - I ZR 24'l /19 - dazu BB-Kommentar von
Prof, Dr. Michael 5töber)

BGH: App-Zentrum ll - Erneute Vorlage an EuGH zur Klagebefugnis
von Verbraucherschutzverbänden bei Datenschutzverstö]ßen
(1 0.1 1.2022 - I ZR 1 86 / 1 7 )
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Entscheidungen
BFH: Anrechnung ausländischer Quellensteuer
(17.8.2022- rR 14119) ,

BFH: Allgemeiner Zweckbetrieb einer Beschäftigungsgesellschaft
(18.8.2022-V R49/19\
BFH: Wechselseitige Veräußerung von Kapitalgesellschaftsanteilen
(Anteilsrotation) unterWert (20.9,2022- lX R 18/21)
BFH: Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Wartungskos-
ten bei Leasingverträgen (20.1 0.2 022 - lll R 33/2 1 )

BFH: Besteuerung von Umsätzen aus dem Betrieb von Geldspielau-
tomaten nicht grundsätzlich bedeutsam (4.1 .2023 -Xl B 51/22)
BFH: Anhörungsrüge - Wiedereinsetzung (12.1.2023 - IXS 1 5 /22)
BFH: Übenaschungsentscheidu ng (12.1 .2023 - lXB29l22)

Sonstiges
FG Düsseldorf: Positive Bilanz für das Jahr 2022

Personalien
BFH: Dr. Ulrich Schallmoser und Prof. Dr. Franceska Werth neue
Senatsvorsitzende am Bundesfi nanzhof
BFH: Dr. Ute Geisenberger neue Richterin am Bundesfinanzhof

Arefsata

Prof. Dr. Florian Haase, M.l.Tax, RA/FASIR

Kein Genuss: Genussrechte in der,,neuen"
Hinzurechnungsbesteuerung

Der Beitrag untersucht im Lichte des Entwurfs eines BMF-Schrei-

bens vom 1.11.2022 zur ertragsteuerlichen Behandlung von Ge-

nussrechtskapital die Frage, wie sich fremd- und eigenkapitalähnli-
che Genussrechte zum neuen Beherrschungsregime in der Hinzu-
rechnungsbesteuerung verhalten.

äa"*äse firerdunge*

BFH: Restschuldbefreiun g bei Betriebsaufgabe
(6.4.2022 -XR28/19 - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, RA/FASIR/FAHaGesR/FAlnsSanR/SIB)

BFH: Sportliche Veranstaltungen als Zweckbetrieb nach 5 67a
Abs.3 Satz 1 A0
(3.8.2022-Xr R11/19)

Niedersächsisches FG: Prozessführungsbefugnis des lnsolvenz-
verwalters
(28.1 2.2022 - 1 5 K 202 / 1 9\
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. ßechnungslegung
GRt: Beiträge im Rahmen des 5DG-Pionierprogramms

' i IPSASB: Anderungsentwürfe zu IPSAS 43 und IPSAS 23
: 

EFAA: Sustainability Reporting Guide

BaFin: EU-Offenlegungsverordnung - Berichtigung der Techni-

schen Regulierungsstandards mit Tücken

WirtschaftsPrüfung
WpK: Stellungnahme zur Presseberichterstattung über Wirt-
schaftsprüfer anlässlich des Falls Adler

WpK: Neue Richtlinie zur Förderung von Unternehmensberatung -
Zuschüsse für KMU

Finanzierung
DK: Bankenpaket - ECON behält einige Spezifika des europäischen

Eankenmarkts im Blick

BMWVBMF: Außenwirtschaftsförderung - Unterstützung für
KMU bei Small Ticket-Finanzierungen

Außatz

Dipl.-Kfm. Georg Lanfermann, Wp/StB, und Dr. Thomas Schmotz

ESRS: Übermittlung von Set I an die Europäische
Komrnission

Am 22.1'1.2022 hat die European Financial Reporting Advisory
Group (EFRAG) den ersten Satz von zwölf sektorübergreifenden Eu-
iopean Sustainability Reporting Standards (ESRS) an die Europä_
ische Kommission übergeben. Diese wird die Entwürfe nach weite_
rer Konsultation auf Grundlage der Corporate Sustainability Re_
porting Directive (CSRD) voraussichtlich im Juni 2023 als Delegierte
Rechtsakte den von der CSRD-Berichtspflicht betroffenen Unter-
nehmen - ca. 15 000 große haftungsbeschränkte Unternehmen in
Deutschland - verbindlich vorschreiben. Der Beitrag gibt in An_
knüpfung an Lanfermann, BB 2022, i 323 ff., einen ü'Oe-rOtict< üOe,
wichtige lnhalte dieser Entwürfe und will damit betroffene Unter_
nehmen unterstützen, sich auf die kommende Berichtspflicht vor_
zubereiten.

Intseheidung

BFH: Absetzungen für Substanzverringerung durch eine KG nach
Erwerb eines Kiesvorkommens von ihrem KoÄmanditisten
(1.9.2022 - lV R 25ll 9 - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Hans-Jörg Fischer, RA,/FASIR/FAHaGesR/StB)

nferenz 2A23

Entscheidungen
BAG: Zustimmungsersetzung - rechtzeitige Untenichtung des Be_
triebsrats (11.10.2022- I ABR 18/21)
BAG: Betriebliche Altersversorgung - Anpassung - wirtschaftliche
Lage - Gewinnabführungsvertra g (15.11.2022 _1 eZA sOStZt)
BAG: lnsolvenz Air Berlin - Nachkündigung - Massenentlassung _
aufgelöste Betriebsstruktur (8.1 1 .2022 - 6 AZR 15/22)

Aufsätze

Dr. Sebastian Pfrang, RA, und Selina Degan

Betriebsratsmitbestimmung bei innerbetrieblichen
Umfragen

lnnerbetriebliche Umfragen sind für Arbeitgeber schon seit langem
und auch in der weiterhin aktuellen Corona-pandemie ein wichti-
ges lnstrument, um Problemstände oder Wünsche von Mitarbeitern
im Betrieb zu erkennen und zielgerecht darauf reagieren zu kön_
nen. Existiert im Betrieb ein Betriebsrat, besteht in der praxis aller
dings nicht selten Unsicherhei! wie es sich mit der Mitbestimmung
des Betriebsrats bei der Durchführung von innerbetrieblichen Um-_
fragen. verhält. Der Beitrag zeigt, dass die Antwort auf die Frage
nach dem Bestehen von Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats
entscheidend davon abhängt, wie die Durchführung eine innerbe_
triebliche Umfrage im Einzelfall ausgestaltet ist.

Benedikt N. Fink

Pflicht zur Arbeitserfassung schon jetzt?! -
Erfurt greift dem Gesetzgeber vor 

-

- Zugleich Anmerkung zu BAG, Beschluss vom
13.9.2022- 1 ABR22|21
Das BAG hat mit seinem Beschlus svom 13.9.2022vie|e Rechtsexper_
ten und Praktiker übenascht. DerSenat sollte sich mit dem Bestehen
eines lnitiativrechtes des Betriebsrates im Zusammenhang mit der
elektronischen Zeiterfassung auseinandersetzen. Es hat siih ,jedoch
ausführlich mit der Pflicht zur Arbeitszeiterfassung in Deutschland
auseinandergesetzt und eine bereits jetzt bestehende unmittelbare
Verpfl ichtung der Arbeitgeber zur Zeiterfassung auf eine richtlinien_
konforme Auslegung des S 3 Abs. 2 Nr. I ArbSchG gestützt. Das BAG
erkennt dem Betriebsrat kein lnitiativrecht zur Einführung eines
elektronischen Systems zur Arbeitszeiterfassung zu. Der Beitrag soll
sich mit den wesentlichen Aspekten des Beschlusses auseinander_
setzen.

Entscheidung

BAG: (Un-)Pfändbarkeit einer Corona-5onderzahlung
(25.8.2022-8 AZR14/22 - dazuBB-Kommentar von
Prof. Dr. Tim Jesgarzewski, RA/FAArbR)

Die Erste Seite
Dr. Christian Eichholz

Regierungsentwurf zur Umsetzung des public
Country by Country Reporting oniaxes - mehr
Steuertransparenz, möglichst wenig zusätzliche
Bürokratie

lmpressumA/orschau

Arbeitsrecht
DieWoche im Blick233

235

240

243

244

249

252

j

;

i

I
I
I

i
1

.l

..t irt+f
:l

1

Bc'triebs
Beratei

13.Juni Z0Zg
Steigenberger Frankfurter Hof
veransta [tungen.ruw.de/fvk

Betriebs-Berater 
I BB 5.2023 | 30.i.202j

vlil

lll -r'



wohnrecht
blätter:

s. 't-51

Editorial

Aufsätze

wohnrechtliche blätter:wobl

Heft 1 Jänner 2O23
(36. Jahrgang)

7. Erfordernis einer neuerlichen Zustimmung
bei gravierenden Bauabweichungen
(OGH 1 9. 11. 2020, 5 Ob 222/19m)

8. Zur Abtretung von Gewährleistungs- und
Schadenersatzansprüchen an die EigÄntümer_
gemeinschaft und deren Geltendmachung
(oGH 25. 3. 2021, s Ob 174/2Od _
SenPräsdOGH Hon.-Prof. Dr. Johann Höltwerth)

9. Anhörungsrecht, ausreichende lnformationen
und Vorbereitungs{rist bei Umlaufbeschlüssen
der Wohnungseigentumsgemeinschaft
(OGH 14. 6. 2021, 5 Ob 238/20s)

10. Dispositionsmaxime bei der Beschluss-
anfechtung (OcH 27. 7. 2021, 5 Ob t7 /21t)

ABGB

1 1. Wohnungsgebrauchsberechtigter * Wohnungs-
eigentümer (OGH 21. 10. 2021 , 3 Ob 173/21v)

12. Zur Aktivlegitimation des Mieters bei
nachbarrechtlichen Ansprüchen
(OGH 20. 10. 2021, 5 Ob 160/21x)

13. Teilungshindernis aufgrund des Verstoßes
gegen den Grundsatz von Treu und Glauben
(oGH 6. 4. 2021, 5 Ob 26/21s)

14. Keine treuwidrige Zugangsvereitelung
bei versuchter Bekanntgabe der aktuellen
Zustelladresse (OGH 7. 9.2021,1 Ob 140/21a)

BTVG

15. Leistungsverweigerungsrecht beim
Bauträgervertrag (OGH 20. 1.2021, 3 Ob 176/2Oh)

16. Zurechnung von (Vertrags-)Erklärungen
(OGH 2s. 1. 2022, B Qb 124/212 -
RA Manuel C. Traxler, LL.M. LL.B. BSc /
RA MMag. Stefan C. Bart)

Maklerrecht

17. Provisionsanspruch einer Makler-GmbH bei
mittelbarer Beteiligung des Verkäufers an
Makler-GmbH (OGH 21. 4. 2020, 3 Ob 212/19a)

'18. Provisionsanspruch auch ohne namentliche
Nennung des Verkäufers
(oGH 24. 1',\.2020, 10 Ob 39/20p)

19. Entfall des Provisionsanspruchs eines Maklers
bei Auflösung des Vertrags aufgrund berechtigter
Zweifel an der Geschäftsfähigkeit des Verkäufers
(OGH 24. 4. 2020,7 Ob 72/2ov)
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Mag. Dr. Markus Urbanz, MMAS MBA MSc
Wohnungseigentum an Garagen und
Kfz-Stellplätzen nach dem WEG 1948

Veranstaltungsbericht

Univ.-Ass. Mag. Viola Hoti /
Univ.-Ass. (post doc) Dr. Marco Scharmer, B.A.
IWD - Die Willensbildung der Wohnungseigentümer:
Fragen aus der Hausverwaltungspraxis

Rechtsprechung

Nr. 1-23

o MRG

'1. Weitergaberecht des Verpächters bei
Aufeinanderfolge von Verpachtungsvorgängen
(oGH 21. 10.2020, s ob 113/20h _
ao. Univ.-Prof. i.R. Dr. He/mut Böhrn)

2. Formale und materielle Voraussetzungen
eines Lagezuschlags
(oGH 23. 9.2021, s ob 11s/21d _
Mag. Markus Reithofer, MSc)

3. Zum Lagezuschlag und dem Hinweis
auf die für diesen maßgeblichen Umstände
(OGH 7. 10.2021,5 Ob 1OO/21y)

4. Kündigung wegen erheblich nachteiligen
Gebrauches und Begehung einer mit Str;fe
bedrohten Handlung gegen das Eigentum
des Vermieters (OGH 1.9.2021 ,3Ob9S/21y)
5. Anhebung des Hauptmietzinses auch ohne
Wertsicherung und trotz Einhebung eines
Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrags zulässig
(OGH 27. 5. 2021, S Ob 67 /21w)
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WEG

6. Rücksichtnahme von notwendig baulichen
Maßnahmen bei der Widmungsän-derung
(oGH 1s. 2. 2021, s ob 1s/2iy
SenPräsdOGH Hon.-prof. Dr. johann Höllwerth)
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20. Vorzeitige Auflösung des Alleinvermittlungs-
vertrags ohne wichtigen Grund durch nur einen

Miteig;ntümer (OGH 16. 9' 2O2O, 6 Ob 157 /20m)

WGG

21. Berücksichtigung von Annuitätensprüngen
bei der Berechnung von Auslaufannuitäten
(OGH 30. 11.2020,5 Ob 92/2Ow)

22. Keine neuerliche Vorschreibung von EVB

nach der WRN 1999 erforderlich
(OGH 19. 11.2020,5 Ob71/2Og)

23, Zur Begriffsauslegun g von,, Einstellplätzen
(Garagen)" iSd 5 6 Abs 1 Z 3 lit a ERVO 1994
(ocH 29. 6.2020, s Ob 36/20k)
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Aufsätze

Hans Christoph Grigoleit - Perspektiven der Schutzgesetzhaftung im Kontext des unionsrechtlichen Effektivitätsgebots - am Beispiel der
Dieselktagen

Rechtsakte der EU spezifizieren häufig die Sanktionsseite nicht bzw. enthalten nur Hinweise auf öffentlich-rechttiche Rechtsfolgen. Seit geraumer
Zeit wird darüber diskutiert, ob es trotz einer solchen 0ffenheit der Rechtsfolgenseite geboten sein kann, dass im mitgliedstaatlichen Recht privat-
rechttiche Schadensersatzansprüche für Verstöt\e gegen die unionsrechtlichen Vorgaben zuerkannt werden. Diese Frage ist zuletzt im Kontext
der Rechtsstreitlgkeiten um die Steuerung von Dieselmotoren virulent geworden: Generalanwalt Rantos hat Aussagen in den Raum gestellt, die in
etwas nebulöser Weise um eine potentielle Ausweitung des deutschen Haftungssystems kreisen. 221

lan-Erik Schirmer - Klimahaftung und Compliance

Lange Zeit ats Fantasieszenario abgetan, sehen sich Energieproduzenten und andere private (GrotUEmittenten mittterweile etlichen Klimahaf-
tungsklagen ausgesetzt, Wo eine unternehmerische Auf\enhaftung in Rede steht, ist aber auch ein Binnenregress nicht weit: Waren die unter-
nehmensinternen Haftungsvermeidungsmatsnahmen ausreichend, hat die Geschäftsteitung die nötige Klima-Comptiance watten lassen? Der fot-
gende Beitrag versucht sich an einer skizzenhaften Antwort, wobei der vieldiskutierte RWE-Fatl als Muster dient. ...,

Rechtsprechung

234

Bank- und Kreditsicherungsrecht
Kein Anspruch aui ,,negative Zinsen,,bei Absinken des Referenzzinssatzes (0LG Schteswig, urt. v. 10.11.2022 - 5 u 159122)

0tto Schmidt live - der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen. Jetzt kostenlos
an hören: otto-schmidt.de/podcast.

240
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Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht

Übergehen wesentlichen Parteivorbringens bei Bestellung eines neuen Son-

derprüf ers (,,Diesel-Skandal")

Überraschende gerichtliche Entscheidung als Ausweis einer Gehörsverletzung

Ausübung des tatsächtichen Einflusses eines Bieters auf die Stimmrechtsausübung

des Aktieneigentümers als Voraussetzung für die Zurechnung des Stimmrechts

Bestimmung des Anteitswertes bei nur eingeschränkter Aussagekraft des Börsen-

kurses

Vertrags- und Haltungsrecht

Verpftichtung des Gerichts zur Berücksichtigung des Sachvortrags der Partei-

en als Auslluss der Gewährung rechtlichen Gehörs

Insolvenz- und Sanierungsrecht

Zur internationalen Zuständigkeit für Eröffnung eines Hauptinsot-

venzverfahrens bei Verlegung der Hauptverwaltung der Schuldnergesellschaft

nach Antragstellung

Zur Inkongruenz bei Herstellung einer Aufrechnungstage

Keine Entlassung aus Gläubigerausschuss bei ArbeitgeberwechseI des Ausschuss-

mitglieds

(BVerfG, Bescht. v.21.9,2022 - 1 BvR 1349/20)

(BVerfG, Bescht. v.2132022 - I BvR 2754117)

(BGH, Urt. v.13.12.2022 - llZR 14/21 * [Ls.])

(OLG Düsseldorf, Beschl. v.28.11.2022 - l-26 W 4/21 (AktE)

tls.l).. ... .

(BGH, Beschl, v.5.10.2022 - Vlll ZR 88/21)

(BGH, Bescht. v.8.12.2022 - lXZB72119)

(BGH, Urr. v.8.12.2022 - tX ZR 175/21)

(LG Aurich, Beschl. v. 28.9.2022 - 7 I 167122).
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253

256

257

257

260

265
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Arbeits- und Sozialrecht

Keine überlagerung von grundtegenden Bonusregetungen in einer Betriebs-

vereinbarung durch modifizierende Bestimmungen in einem Sozialplan

Verfahrens- und Vollstreckungsrecht

Feststellung rechtzeitiger oder verfristeter Eintegung einer Berufung nur aufgrund

f reier Beweiswürdigung

Leistungsverfügung nur bei Glaubhaltmachung einer existentiellen Notlage

(LAG Hamm, Ur\.v.133.2022- 14 5a277122)

271

LI J

(BGH, Beschl. v.29.6.2022 - Ull ZB 52121)

(OLG Dusseldorf, Beschl, v.20.10.2022- l-26W 6122)
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Jens PrütLing/ Doroth6e Heyn / Robin Stubenrauch
Eltern als Schaden? - Patientenautonomie beiärztlicher Behandlung und am Lebensende
Der Beitrag setzt sich kritisch mit dem Eltern-als-Schaden-Urteil des BGH auseinander und legt dar, dass das von
55 630d f. BGB geschützte Selbstbestimmungsrecht im arztrechtlichen Kontext jegliche Motive umfassen kann.

Caspar Behme

Haftung fürs Haften - Deliktsrechtliche Verantwortlichkeit der ,,Letzten Generation"
Die ,,Letzte Generation" sorgt mit ihren Protestaktionen für Schlagzeilen. Der Aufsatz analysiert die zivilrecht-
lichen Haftungsrisiken der Aktivisten, insbesondere bei der Blockade öffentlicher lnfrastruktur durch Festkleben.

Alexander Neumann

Auffahren, Spurwechsel und die Typizität beim Anscheinsbeweis
Der BGH hatte sich jüngst mehrfach mit Auffahrunfällen zu beschäftigen, bei denen ein Spurwechsel des Vorder-
manns in Rede stand. Der Beitrag behandelt den dabei im Fokus stehenden Anscheinsbeweis.
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33. Jahrga ng, länner 2023

GESETf,SCHAFTS. UND STEUERRECHT

1 NT.1AI.T5 VER ZE ICH}IIS

Thomas Wenger/Gabriel Ebner: Aktuelle Gesetzesänderu ngen 2023
1

lm letzten Jahr traten zahlreiche Gesetze und Verordnungen in Kraft,
tendsten in chronologischer Ordnung kurz dargestellt werden.

von denen die (für den Leserkreis der RWZ vermutlich) bedeu_

nlelyara !{I!* N:!"1 bei 
!e1 leslgyerung von Kryptowährungen: Kryptowährun gsverordnung

Die ab 1. 7.2023 in Kraft tretende KryptowährungsV0 präzisiert die im Rahmen des ökostRefc 2o2z eingeführten Regelungen zurBesteuerung von Kryptowähru ngen. Dazu werden einerseits Vorgaben fürdie KESt-Abzugsverpflichteten geschaffen und andererseitsauch weitere Klarstellungen u nd Vereinfachungen insb im Hi nblick auf die Bewertu ng von Kryptowähru ngen vorgesehen.

RECHNUNGSWESEN
Werner Fteischer/Helrnut Kerschbaumer: IFRS i
Rechn un gstegun g in österreich ?

I nternationalen Vorbildern folgend
des UGB, sondern wahlweise nach

wäre es sinnvotl, dass auch in österreich Jahresabschtüsse nicht nur nach den Vorschriftenden Grundsätzen der tFRS aufgestellt werden dürfen, wie dies bereits bei Konzernabsc hlüssenmöglich ist. Der Jahresabschluss nach UGB dient jedoch neben der Rechnu ngslegung auch der Ausschüttu ngsbemessung und dersteuerlichen Gewinnermittlung. Deren Anforderu
besondere Beachtung finden.

solchen,,Modernisierung,, der Rechnungstegung daher

6

m Jah resabschluss - ein weiterer Schritt zur,,Modernisierung.. der
11

ngen müssen bei einer

Rainer wolfbauer: Freiwillig anwendbare Nachhattigkeitskriterien rechtfertigen keine HTM-Entwidmung durch einebetriebliche Vorsorgekasse

Eine jüngst ergange
keitskriterien nicht o

ne Entscheidung des BVwG zeigt im FalI einer Betrieblichen Vorsorgekasse auf, dass verschärfte Nachhaltig-hne Weiteres eine taugtiche Grundlage für eine HtM-Entwid mung bitden.

INTERNATIONATER RUNDBIICK

Katharina van Bakel-Auerpacqueline Strakova

17

22

REVISION & KONTROTTE
Eva Eberhartinger/Aslan Milla: Die N ach ha ttigkeitsberichterstattu n g im Prüfungsausschuss
Mit der Umsetzung der kürzlich beschlossenen

24
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in österreich kommen demPrüfungsa usschuss umfassende zusätzliche Aufgaben zu. Dabei sind insb die erweiterten Pflichten des prüfu n gsausschussesim Hinblic k auf die überwachu ng der Nachhattigkeitsberichterstattu n g und de ren Prüfung m it inha ttlichen Herausforderu ngenverbunden, die eineA der Mitglieder mit Nachha

d ie Berichterstattu ng,
useinandersetzung
Uberwachung und

Itigkeitsthemen sowie den spezif ischen Anforderun gen anPrüfung benötigt.

UNTERNEHMENSBEWER TUNG
Marie-Therese Beck/Markus patloch_ Kofler: Bewertungvon Sta rt-ups - Bericht zur Forschungsinitiative Business Valuation 29
Ein kontinuierlich bedeutsam we idender Bereich in der Unternehmensbewertung betrifft die Bewertung von Start-u ps oderJUngen Wachstumsunternehmen. Bei der Forschu ngsin itiative Business Va luation wurde überdie unterschiedlichen Ansätze für die Bewertung d ieser Unternehmen d iskutiert.

am LB. 10. 2022an derWU Wien

rwz.lexisnexis.at
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> Bianca Alina Schranz: Die neue RL zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen und die Rotte

von Vorstand und Aufsichtsrat
> Thomas Jaeger: Zentralbanken im Dienst der Potitik?
> Klaus Markowetz: Versteigerung einer gemeinschaftlichen Liegenschaft: Depurierungsauftrag bei unter-

schiedtich (hoch) belasteten Anteiten

,UDIKATUR
> VfGH: QualifizierterVerstoß des VersVG gegen Unionsrecht: Zur Staatshaftung des Bundes

Soltzinsenfreies COVI D-19-Kreditmoratori u m ist verfassungskonform
> vwGH: Beiträge an den sRF für 2ot7 - erneute Zurückverweisung an das BVwG
> BVwG: Feh lende Beschwer bei auft ragsgemäßer Geschäft steiter-Abberufu n g

AKTUETLES
> Neue Rechtsakte zum Jahreswechsel
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EDITORIAL vorutoriumszinsen - des Dramas letzterAkt

Ende Dezember 2022 hat der VfGH ausgesprochen, dass das lO-monatige zinsenfreie COV|D-Kreditmoratorium in der
vom OGH judizierten Ausprägung verfassungskonform ist. Das Erkenntnis lässt jedoch Fragen offen und wird daher im
Editoriat des Jänner-Hefts der ZFR kritisch beleuchtet.

BEITRAGE

Bianca A[ina Schranz: Die neue Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen und die Rolle von
Vorstand und Aufsichtsrat

1

4

Die RL zur Nachhattigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainabitity Reporting Directive - CSRD) wurde
am 16. 12. 2Q22im ABI veröffentlicht. Die RL bezweckt die Offenlegungvon besseren Daten über die Nachhattigkeitsrisiken,
denen Unternehmen ausgesetzt sind, sowie von lnformationen über deren Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Sparer,
Anleger und Akteure aus der Zivilgesellschaft sollen dadurch Zugang zu Nachhattigkeitsinformationen von Unternehmen
erhalten. Für Unternehmen sotl damitein größererAnreiz geschaffen werden, nachhaltige unternehmerische Entscheidungen
zu treffen. Der Beitrag beschäftigt sich mit den Pflichten, die in diesem Zusammenhang den Vorstand und Aufsichtsrat treffin.

JUDIKATUR IM FOKUS

Thomas Jaeger: Zentralbanken im Dienst der Politik?

Zentralbanken sind in besonderem Maße der Gefahr politischer Einflussnahme ausgesetzt und könnten [eicht zu Handlangern
der Potitik werden. Dagegen und gegen Eingriffe in ihre grundlegenden Funktionsgarantien sichert sie das Unionsreclit in
gewissem U_mf9ng ab. Der Beitrag diskutiert diese Garantien und die damit verbundenen Grenzen mitgtiedstaatlicher
Gestaltungsfreiheit hinsichtlich ihrer Zentralbanken am Beispiel eines aktuellen slowenischen Fattes.

. EuGH 13. 9. 2022, c-45 l2l: Zum Verbot der monetären Finanzierung von Mitgtiedstaaten

Klaus Markowetz: Versteigerung einer gemeinschaftlichen Liegenschaft: Depurierungsauftrag bei unterschiedtich
(hoch) belasteten Anteilen

Eine aktuelte E beschäftigt sich mit der Frage, ob ein Depurierungsauftrag, also ein Auftrag zur Lastenfreistettung, seit der EO-
Nov 2000 (noch) zulässig ist. Der OGH fotgt der Argumentation der verpflichteten Partei und bejaht eine solche Zulässigkeit.
Zie[ dieses Beitrags ist es, die Zutässigkeit eines Depurierungsauftrags (rechtlich) zu begründen; eine (eigenständige)
gesetzliche Grund [age dafü r besteht jedenfatts nicht.

o91B:,?:19J 2,3 Ob l23l22t: Depurierungsauftrag im Rah men eines Exekutionsverfahrens a uf Zivilteilung

11

16

19

23

IUDIKATUR

VfGH

, QualifizierterVerstoß des VersVG gegen Unionsrecht: Zur Staatshaftu ng des Bundes
, Das sotlzinsenfreie COVID-19-Kreditmoratorium ist verfassungskonform

VwGH

25

^;zt

TTAUFSICHTSRECHT

leilriee an den sRFfür 2017: Erneute Zurückverweisung an das BVwG (Anm R. wolfbauer)

zfr.Iexisnexis.at

31



E
3

INHAL:ISVERZEICHNIS

OGH

''GE SEI.LSCHATTSRECHT

Kreditdeckung zugunsten eines Dritten ist keine verbotene Einlagenrückgewähr zugunstendesMinderheitsgesellschafters 33

IVERSICHERUNGSRECHT

Übergang von Regressansprüchen des Treuhänders auf dessen Haftpflichtversiche rung 34

BVwG

IAUFSICHTSRECHT

Verspätete Beschwerde gegen Bescheid der FMA infolge Eintan gens per E-Mai[ nach Ende derAmtsstunden 36
Zurückweisung von Beschwerden bei auftragsgemäßer Geschäftsleiter-Abberufung (Bestätigung der Rechtsprechu ng) --ä
Beiträge zum SRF fü r 2017: Erneut aufschiebende wirkung fü r Amtsrevision der FMA (Anm R. wolfbouer) 39

AKTUETLE S lnain"r wotfbauer)

Aktuelle Gesetzesvorhaben 4L
Technische Regulierungssta ndards der Kommission für die Zulassung von Kreditinstituten 42
Offenlegung von ESG-Risiken: Kommission er[ässt ITS 42
Neue EBA-Leittinien zum SREP und zu aufsichttichen Stresstests 43
EBA ändert die Leitlinien über die Offenlegung von notleiden
fid;tÄg dtreÄ-läittinien tur räsitägrng uno öirÄntegung

den und gestundeten Risikopositionen 44

von lndikatoren für die globale systemische Relevanz 45
Leitlinien der EBA zu Vergütungspraktiken und zum Einkommensgefä[[e zwischen Fra uen und Mä nnern 45
Anderung der Kapitalpuffer-Verordn un g 2021

Erneute Ver[ä ngerungder Erleichterungen bei der Online-ldentifikation
Anpassung der Lebensversicherung lnformatio nspflichtenverordnung 2018 an d as PEPP

Anderu ng der CRR-Begleitverord nung

46

47

48

49
ng der Versicherungsunternehmen Meldeverord nung 2020 50

REZENSION

Hermann Wilhelmer: Berufshaftpflichtversicherung. Zur Haftungsvorsorge rechts- und wirtschaftsberatender Berufe
(Stefan perner)

Impressum

51

52
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379 News-Radar (zusammengestellr von Marie-Christin Berger)

Aufsätze

383 Gerichtliche Kontrolle in Krisenzeiten aus verwaltungsgerichtlicher perspektive
Harald Perl

391 Effizienzpotentiale ftir die Verwaltungsgerichtsbarkeit: Ein'Wahrnehmungsbericht zur
niederländischen Gerichtsbarkeit
Alexander Flendrovsky, Markus Grubner, Ilona Hagmann, Martha Holz und Michaela Lütte-Mersch

401, Die Neuregelung der Beugehaft im Verwaltungsrecht
Lisa Groiß

Juditr<atur (ZVG-Slg 78-s4)

414 Keine rechtliche'Wirkung einer Entscheidungsverkündung bei 21-monatiger
Zeitspanne zwischen verkündung und Ausfertigung der Entscheidung
vwGVien 17.8.2022,VGX7-002/082110552t2019,VGX7-002/082/t0554t2019,VGW-0021082/11792j2019,
vcw-002/v/082t10s5312019, VGIT-002 Nt082t10555t2019,VGW-002N/082t11793t2019

416 Entfall der mündlichen Verkündung
VwGH 8.9.2022, Ra 2022t 02t 0132

418 Rechtswirksame physische Zustellung trorz Anmeldung für den elektronischen Verkehr
LVwG Oö 30.8.2022, LVwG-60519 6t S IZO|KA

423 Zustellungen bei Straferkenntnissen nach dem LSD-BG - Binnenmarkt-Informationssystem IMI
LVwG Vlbg 1 4.7 .2022, LY w G- t - 39 0 t2022-Ft6

425 Ge{ährdungspotential - Anpassung an den Stand der Technik nach dem WRG 1959
LVwG OÖ 18.7.2022, LVwG-55225 6t9 tBZlGSc

436 Verleihung der Staatsbürgerschaft trotz Wegfall der Verleihungsvoraussetzungen nach Zusicherung
LVwG Vlbg 29 . 6.2022, LY wG-4 5 1 -7 /2022-RZt

Herausge ber'; Wolfgang Berge6 Wiihelm Bergthaler:, Johannes Fische.i:, Gr-rnther Gruber {i.),
Michael 1\4ayrhofer: (Schriftleitung), Kathalina Pabei (sehrifrieinrng), A,,lichaei Sachs
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NEWS.RADAR

379 Aktuelle Ereignisse und Entwicklungen in der Geserzgebung
Marie-Chrisdn Berger

AUFSATZE

383 Gerichtliche Kontrolle in Krisenzeiten aus verwaltungsgerichtlicher Perspektive
Harald Perl

391' Effizienzpotentiale für die Verwaltungsgerichtsbarkeit: Ein'Wahrnehmungsbericht zur niederländischen
Gerichtsbarkeit
Alexander Flendrovsky, Markus Grubner, Ilona Hagmann, Martha Holz und Michaela Lütte-Mersch

401 Die Neuregelung der Beugehaft im Verwaltungsrecht
Lisa Groiß

JUDIKATUR lzvc-srg zs-r+1

VERFAHRENSRECHT

Verfahrensrecht der Verwaltungsgerichte

41'0 Keine Wiederaufnahme aufgrund eines bereits als nicht glaubwürdig erkannten Parteienvorbringens
BVwG 10.05.2022,'W 25 4 21,97224-2/ 6E

414 Keine rechtliche lfirkung einer Entscheidungsverkündung bei 21-monatiger
Zeitspanne zwischen verkündung und Ausfertigung der Entscheidung
vwG vien 1'7.8.2022,VGU/-002/08211.05521201.9,VGW-002t082/1,0554t2019,VGv'-002t082tL1792/2019,

vcv/-002lv/0821105531201,9, VGW-O02/V/08 2/1.055st201.9, VGrr-002A//08 2/1.1793/201.9

41,6 Entfall der mündlichen Verkündung
VwGH 8.9.2022, Ra 2022t02t0732

Verfahrensrecht der Verwaltungsbehörden

418 Rechtswirksame physische Zustellung trotz Anmeldung für den elektronischen Verkehr
LVwG Oö 30.8.2022, LVwG-60s 19615 lZO KA

41"9 Anforderungen an einen telefonischen Bescheid
LVwG Oö 23.8.2022, LywG-70t61,1t1,0t58

423 Zustellungen bei Straferkenntnissen nach dem LSD-BG - Binnenmarkt-Informationssystem IMI
LVwG Vlbg 1.4.7.2022, LywG_l_39 0/2022_R6

MATERIENRECHT

Umweltrecht

425 Gefährdungspotential - Anpassung an den Stand der Technik nach dem \fRG 1959
LVwG Oö 1,8.7.2022, LywG-S 5225 6/9/BZtGSc

Verkehrswesen

429 EinschränkungderLenkberechtigungwegenZuckerkrankheit?
LVwG Oö 26.9.2022, Ly wG_5 52446 I 1, 5 lSB

431 Nachschulung wegen Verwendung des Mobiltelefons an der roren Verkehrsampel
LVwG Oö 31.8.2022, LywG-6 52487 /Z/ZO\HM

@ Verlag Österreich 2022
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432 Mindestentziehungszeit bei Nichtvorliegen einer Verwaltungsübertretung wegen Vorrangs des gerichtlichen
Strafrechts

Y wGH I 3. 6.2022, Ra 20 19 I 1 I I 00 61.

Fremden- und Migrationswesen

436 Verleihung der Staatsbürgerschaft trotz \Tegfall der Verleihungsvoraussetzungen nach Zusicherung
LVwG Vtbg 29.6.2022, LYwG-4S't -7 /2022-R21.

Arbeits-, Dienst- und Sozialversicherungsrecht

44I Abmeldung vom Leistungsbezug, um Beschäftigung nicht annehmen zu müssen

VwGH 30.8.2022, Ra 2021.t08t007 5

Sonstige Materien

444 Überprüfung der Absonderung aufgrund von Affenpocken gemäß g 7a Abs 6 EpiG bezüglich des

Fortbestandes der ursprünglich rechtfertigenden Gründe
VwG Vien 27.7.2022, VG\XI-7091007 1900012022

446 Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung: Teilnahme an einer Veranstaltung setzt 'ü7ille, sich zu einem

gemeinsamen Wirken zu versammeln, voraus

VwG Wien 25.7.2022, YGW-0311007 17 5L5 12021

447 Epidemiegesetz: Verhältnismäßigkeit der Aufrechterhaltung einer Absonderung aufgrund des Bestehens

einer Ansteckungsgefahr durch den noch immer symptomatischen bzw kranken Betroffenen
VwG Wien 19.8.2022, VGIT-109/007/1 0137 12022

450 Vergütung für den Gesellschafter-Geschäftsführer (50 % Beteiligung)
LVwG OÖ 23.8.2022, LY w G-7 52 5 67 I 2KHa

453 Verdienstentgang: Verbesserungsauftrag zum Ausfüllen des,,Berechnungstools"
YwGH 27.6.2022, Ra 2021,1 03 I 030 t

TIPPS & INFOS
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459 Autoren
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Stellungnahme des Betriebsrats zur bea,bsichtigten Kü,ndigung

Stefan Schuster
M o bi I e work i:ng: Sozi alve rs i ch e ru ngsä n d'erungen ante portas?

P raxi s i,n,for m a tio nen
Neues aus der Gesetzgebung

J,ud|katur der Arbeits- und Sozialgerichte
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INHALTSVERZEICHNIS
GHRISTOPH WIESINGER ............

Die Anwendbarkeit österreichischen Rechts für Arbeitnehmer mit ständigem
Arbeitsort in österreich, deren Arbeitgeber keinen sitz in Österreich haben

Prüfung einer Suspendierung eines Beamten durch das BVwG

ANDREAS GERHARTL ..............
Reisezeiten bei wechselnden Arbeitsorten

Familienbeihilfeanspruch bei Studierenden, die Kinder erziehen

THOMAS RAUCH

Zustimmung und widerspruch des Betriebsrats zur beabsichtigten
Kündigung und ihre Auswirkungen auf die Kündigungsanfechtung
wegen Sozialwidrig keit

Ausdruck aus dem Pendlerrechner voraussetzung für die Zuerkennung
des Pendlerpauschales ...............

Speisenzusteller (Pizzaboten) als Dienstnehmer .............

STEFAN SCHUSTER
Mobile Working: Sozialversicherungsänderungen ante portas?

veranstaltungshinweis: 58. Tagung der österreichischen Gesellschaft
für Arbeitsrecht und Sozialrecht

GERDA ERCHER.LEDERER / JULIA DUJMOVITS ..............
Neues aus der Gesetzgebung
a Whistleblowing: Hinweisgeberlnnenschutz-

gesetz

AuslBG: Das klinisch-praktische Jahr ausländischer Medizinstudenten ist
ein Berufspraktikum

EDITH MARHOLD-WEINMEIER ..............
Aus der aktuellen Rechtsprechung
a OGH: Höchstbefristungsdauer nach g 109

Abslund2UG
o OGH: Elternteilzeit und All-in-Vereinbarung
o OGH: Keine Teilzeit-Aliquotierung der

Funktionszulage nach Art XVlAbs 5
des Apotheken-Kollektivvertrages

lmpressum

38

44

45

52

53

57

57

5B

61

62

72

68

69

o OGH: Berechnung einer Arbeiter-
kammerpension bei Vorliegen von
Teilzeitperioden

o OGH: Anspruch auf Ergänzungsbetrag
nach $ 61 der DO.A, wenn sich die
Angestellte bei Eintritt des Beschäfti-
gungsverbots im Karenzurlaub befindet
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SCI-IWERPUNIKT
D ie Anywhere-O rga n isatio n

4 Irgendwie, irgendwo, irgendwann?
Herausforderungen von digitater Organisation und New Work

Thomos Wendt

Arbeitvon irgendwo steht hoch im Kurs. Doch ein gemeinsamerArbeitsort bie-
tet auch Vorteile, die durch nichts zu ersetzen sind. Wichtig ist, ein ausgewoge-
nes Verhältnis zwischen Distanz- und Präsenzzeiten zu finden.

10 Transparenz in verteilten Organisationen
Aktuelte Forschungsergebnisse

C. Ri ch o rd H ossie p /J u li a n M ri rti ns

ln verteitten Teams spielt Transparenz eine zentrale Rotle. Sie stärkt das Ver-
trauen und erhöht die Mitarbeiterbeteiligung. Führungskräfte sottten die fünf
Dimensionen von Transparenz kennen, um sie managen zu können.

t6 Teamentwicklungsmaßnahmen imvirtuellen Raum
Eine Studie ermittett ihre Stärken und Schwächen

An to n i o Asbeck/ Patri ck So i le r/ Do n i e I T hi e m o n n

Teamentwicklungen können auch virtuelI gelingen. Gerade bei der Bearbei-
tung von Sachthemen sind virtuelle Formate im Vorteil. Für die Beziehungs-
ebene eignen sich jedoch eher Präsenzformate, was für hybride Lösungen
spricht.

22 Homeoffice und gesunde Hochleistung
Emotionsorientierte Führung ats Schlüsselfaktor

H e i ke B ru ch/ N i ls F ü rsten b e rg

Grundsätztich sind lVitarbeitende im Homeoffice nicht weniger produktiv als
im Büro. Doch Homeoffice-Arbeit hat auch einige Nachteite, denen mit einem
veränderten Füh rungsverhatten begegnet werden muss.

28 Work from Anywhere organisieren
Richttinien für hybride und flexible Arbeitsmodette

Lu ka s H eidt/Felix Go uger/And rea s pfn ür
Abhängig von den Arbeitsumständen gilt es, die passende Organisationsform
und Richttinien für eine gute Mischung aus Work from Anywhere und Büroar-
beit zu finden. Der Beitrag [iefert ein Framework für die passende policy.

2 zfo 01 12023
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,5. , Regelmäßig das Neueste

r'. aus Führung und Organisation:
, i, Der neue zfo-Newsletter!
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i.. Jetzt zum Newsletter anmelden:
:!,:l:, ,,, www.zfo.delnewsletter

Mit dem zfo-Newsletter informie
regetmäßig über Hightights und
Ausgabe und halten Sie auf dem La r die

34 Kaleidoskop zurAnywhere-Organisation
Acht Fragen an fünfjunge Erwachsene

Gerd Nonz

Die zfo fragte fünfjunge Erwachsene, welche Veränderungen sie im Arbeitsleben erwar-
ten und welches Arbeitsumfetd sie sich wünschen. sie iagten auch ihre Meinung zu
>Work from Anywhere<.

Leadership
zfo-Toolkit

40 Umsetzungscontrolling und Resultatbericht
Die Digita(isierung wirksam machen

Romon Stöger

0 rga n isatio nsentwicktu n g
zfo-Toolkit

44 Die Entwicklungsspirale
Bewegtichkeit bei klarer Richtung

Doniel Morek

F roj e kt s'!'1 a n a ge ä"n e n t
47 Lean Project Management

Evidenzbasierte und fokussierte Messung und Reduzierung von Verschwendung
Ra i ner E rne/Clo us H üsselm o n n/Stefo nie La ng ho rdt

Spektrum
43 Impressum
s6 Verbandsmitteilungen
64 Vorschau/Call for papers

neuesten Entwicklu ngen und Tr.ends.

Für zfo4bonnenten bequern mit Verlinkung zu ihrer
Onlln+Ausgabe. Für alle anderen: mit zweiArtiketn
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gfo - gesellschaft für organisation e.v.

güo
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